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Text 

Einstellung, Einschränkung und Aufschiebung der Vollstreckung 

§ 16. (1) Neben den in den §§ 12 bis 14 angeführten Fällen ist die Vollstreckung unter gleichzeitiger 
Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Vollstreckungsakte auf Antrag oder von Amts wegen einzustellen 

 1. wenn der ihr zugrunde liegende Exekutionstitel durch rechtskräftige Entscheidung aufgehoben 
wurde; 

 2. wenn die Vollstreckung auf Sachen oder Forderungen geführt wird, die nach den geltenden 
Vorschriften der Vollstreckung überhaupt oder einer abgesonderten Vollstreckung entzogen sind; 

 3. wenn die Vollstreckung gegen eine Gemeinde oder eine als öffentlich und gemeinnützig erklärte 
Anstalt gemäß § 8 Abs. 3 für unzulässig erklärt wurde; 

 4. wenn die Vollstreckung aus anderen Gründen durch rechtskräftige Entscheidung für unzulässig 
erklärt wurde; 

 5. wenn die Abgabenbehörde auf den Vollzug der bewilligten Vollstreckung überhaupt oder für 
eine einstweilen noch nicht abgelaufene Frist verzichtet hat oder wenn es von der Fortsetzung des 
Vollstreckungsverfahrens abgestanden ist; 

 6. wenn sich nicht erwarten läßt, daß die Fortsetzung oder Durchführung der Vollstreckung einen 
die Kosten dieser Vollstreckung übersteigenden Ertrag ergeben wird; 

 7. wenn die erteilte Bestätigung der Vollstreckbarkeit rechtskräftig aufgehoben wurde. 

(2) Macht der Drittschuldner bei der Abgabenbehörde die Unzulässigkeit der Vollstreckung (§ 65 
Abs. 4) geltend, gilt dies als Antrag auf Einstellung derselben. 
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